
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1998/8/12 4Ob194/98b
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.08.1998

Norm

ABGB §662

Rechtssatz

Ist das den Gegenstand des Legats bildende Vermögen bereits mit dem Erbanfall aus der Rechtszuständigkeit der Erbin

ausgeschieden und besaß sie es ab damals bis zu dem nach ihrem eigenen Ermessen zu bestimmenden Tag der

Übergabe an die Legatarin nur noch nach Art einer 4deikommissarischen Substitution, war sie darüber zu testieren

auch nicht mehr befugt. Eine Nichtigkeit des Legats wegen Verstoßes gegen die Testierfreiheit kann somit bei diesem

Sachverhalt nicht mehr vorliegen.
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